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Musterbetriebsvereinbarung „Pflegevisite“
Präambel
Pflegevisiten sind ein wichtiges Instrument zur Verbesserung und Sicherung der Pflegequalität und Anpassung der Pflege an sich ändernde Bedürfnisse der Bewohner/Patienten. Pflegevisiten dienen der Qualitätssicherung und sind kein Instrument zur Mitarbeiterführung. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des pflegerischen Handelns.
§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer, die in der Pflege und im Qualitätsmanagement beschäftigt sind, im Betrieb der Mustermann Pflegeheim GmbH, Musterstraße 123, 45678 Musterstadt.
§ 2 Sinn und Zweck von Pflegevisiten
(1) Pflegevisiten dienen der Aufrechterhaltung und Optimierung der Pflege für die im Betrieb gepflegten Bewohner/Patienten. Ziel der Pflegevisite ist es, dem Bewohner/Patienten eine möglichst optimal auf seine Bedürfnisse abgestimmte Pflege zuteilwerden zu lassen.
(2) Pflegevisiten werden nicht zur gezielten Kontrolle einzelner Arbeitnehmer verwendet.

§ 3 Zeitplan
(1) Pflegevisiten finden nach einem von vornherein festgelegten Zeitplan statt. Der Zeitplan ist betriebsöffentlich bekannt zu machen.
(2) Die Pflege jedes Bewohners/Patienten eines Wohnbereichs/einer Station wird im Zeitabstand von XX Wochen durch eine Pflegevisite kontrolliert, evaluiert und ggf. veränderten Gegebenheiten angepasst. Wenn die gesundheitliche Situation eines Bewohners/Patienten oder konkrete Anforderungen der Krankenkassen, Pflegekassen oder der Heimaufsicht dies erfordern, kann auch außerhalb des Zeitplans eine Pflegevisite stattfinden. Hiervon sind der Betriebsrat und die betroffenen Pflegekräfte unverzüglich zu unterrichten.

§ 4 Ablauf der Pflegevisiten
(1) Die Pflegevisiten finden grundsätzlich nach Zeitplan i. S. d. § 3 dieser Betriebsvereinbarung statt. Außerhalb des Zeitplans stattfindende Pflegevisiten werden mindestens zwei Tage vorher dem betroffenen Personal mitgeteilt. Die Pflegevisiten werden vom Personal des Qualitätsmanagements durchgeführt.
(2) Im Rahmen der Pflegevisite wird der Gesundheitszustand des Bewohners/Patienten begutachtet und überprüft, ob und wie stattfindende Pflegemaßnahmen diesbezüglich optimiert werden können. Dies geschieht im fachlichen Dialog zwischen dem Pflegepersonal und den Mitarbeitern des Qualitätsmanagements, ggf. unter Einbeziehung behandelnder Ärzte und anderer beteiligter Stellen. Dabei können auch Pflegemaßnahmen des für den Bewohner/Patienten zuständigen Pflegepersonals von Mitarbeitern des Qualitätsmanagements begleitet werden. Ein Mitglied des Betriebsrats kann bei Pflegevisiten anwesend sein.
(3) Die Ergebnisse der Pflegevisite werden in Textform dokumentiert, wobei es genügt, wenn die Dokumentation in den jeweiligen Pflegedokumentationen der betroffenen Bewohner/Patienten erfolgt. Die Ergebnisse der Pflegevisite sind mit dem für den jeweiligen Bewohner/Patienten zuständigen Pflegepersonal unverzüglich zu erörtern. Die Ergebnisse der Pflegevisite werden dann in dem jeweiligen Pflegeplan des Bewohners/Patienten eingearbeitet und künftig berücksichtigt.

§ 5 Information von Mitarbeitern und Bewohnern/Patienten
(1) Die Betriebsparteien stimmen darin überein, dass allen Mitarbeitern in regelmäßig stattfindenden Teambesprechungen, Mitarbeiterschulungen, Betriebsversammlungen etc. der Sinn und Zweck der Pflegevisiten erläutert wird und Verbesserungsvorschläge aus dem Kreis der Mitarbeiter aufgenommen und umgesetzt werden.
(2) Das Gleiche gilt für die betroffenen Bewohner/Patienten, die ebenfalls über den Sinn und Zweck der Pflegevisiten aufzuklären sind, um die Akzeptanz solcher Maßnahmen durch die Bewohner zu erhöhen.

§ 6 Pflichtverletzungen
(1) Werden im Rahmen der Pflegevisite arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen von Mitarbeitern festgestellt, so sind diese Defizite zunächst mit dem betroffenen Personal in einem Gespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter zu erörtern. 
(2) Zu diesem Gespräch kann der betroffene Mitarbeiter ein Betriebsratsmitglied seines Vertrauens hinzuziehen. Auf diese Möglichkeit ist der betroffene Mitarbeiter bereits bei der Einladung zu diesem Gespräch ausdrücklich hinzuweisen.

§ 7 Schlussbestimmungen
(1) Die Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.
(2) Die Betriebsvereinbarung ist mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende kündbar und wirkt im Falle ihrer Kündigung in allen ihren Teilen bis zum Abschluss einer sie ersetzenden Regelung nach.
(3) Sollte diese Betriebsvereinbarung teilweise unwirksam sein oder werden, so führt dies nicht zur Unwirksamkeit der gesamten Betriebsvereinbarung, vielmehr verpflichten sich die Betriebsparteien, die unwirksame Regelung durch eine wirksame Neuregelung zu ersetzen.

Musterstadt, Datum
[bookmark: _GoBack]Unterschrift Betriebsratsvorsitzender, Unterschrift Geschäftsführer
[image: ]    ©  WEKA MEDIA GmbH & Co. KG | Alle Angaben ohne Gewähr | Betriebsrat KOMPAKT | März 2020 | www.betriebsrat-kompakt.de
image1.png
[ J
Betriebsrat
T —— Ko MPAKT




image2.jpeg




